
1212 der Beilagenzudenstenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Verkehrsausschusses 

über -gie Regierungsvorlage (1150 der Bei
lagen): Bundesgesetz über die Beförderung 

. gefährlidJer Güter auf der Straße - GGSt 

Die :Befortdenmg ,g,elfährlicher Güter a.uf der 
St11aße ist !derzeit nicht einheitlich ger~gelt. Ins
besondere fehlen Vorschriften üiber eine -einheit
liche iBelhördenzuständigkeit auf Idie,sem Gebiet, 
wa,szur iFolge hat, daß diese sich derzeit nach 
dem subsidiär anzuwendenden A VG bz,w. bei 
Befö11derung radioaktiver Snoff.e nach dem 
Str,ahlenschuezgesetz hestimmt. Zwar ist das 
Europäische Übereinkommen über die internatio
naleBeJfÖl1derul1lg .gef~hr1ich'er Güter auf der 
Straße - ADR, 'BGBl. Nr. 522/1973, Bestand
teil der österrei,chisch;en RechtsordnlUn,g, entihält 
jedoch, ,seinem Wesen ,als Iffiukila terales Ülberein
,IDommen entsprech,end, nur derartige VOl'lschrif
ten, die von :seinen Mitlgliedstaaten unmittelbar 
anzuwenlden sind .. Es en'1Jhä:lt Ida'her z. iB. keine 
Bestimmungen ii!ber Idie .zuständigen Behörden in 
Iden Mit'gliedstaaten, die Sachverständig,en, . die 
Ausbildung ;der Lenker, die ZuständLgkeit der 
Exekutive, die Überw,achung der Beförderung 
und dergleichen mehr~ Der vOrlliegende Gesetz
entwurf heinhaltet daihereine ergänzende ge
s,etzliche Re,gelung dieser Gebi,ete. 1m wesentli
chen ,sollen Idurch die iR<1gier'Un~voJ:1lage nachste
hende.Sachgebiete 'geregeilt wel"den: 

1. ·die Zuläss~gkeit der Verwendung von Ver
packungen für ,gefährliche Güter, iSOIWeit 
,diese auf Str,aß'en mi,t öffentlichem Verkehr 
befördert wel'lden; 

2. die Zulässigkeit der Verwendung von 
Krahhhrzeugen und Anhängern, mit ,denen 
gefährliche Güter .aüf Straßen mit öffent
lichem Verkehr befönde!'t wenden; 

3. ,die Beförderung 'der gefährlichen Güter auf 
der Straße urud ,deren überwachung;' 

4. ,der Betrieb ,der Fahrzeuge (wie z.· 1.3. ihre 
Kennzeichnung, R'einigung, Entgiftung), die 

Pflichten des Lenkers und ,des Halters, die 
Ausbi1dungder Lenker sowie Sicherheits
rnaßnahmen bei Zwisch·enfällen und Sachver
ständ~ge. 

Hiezu treten Definitionen, Verfahrem- und 
Strafhe~timmun;gen. 

Der Verkehr:sausschuß hat die Regierungsvor
lage a.m 20. Feber 1979 in Verhandlung genom
men. Nach einer Debatte, an ,der sich die Aibge
ordneten lng. Hob 1, Dipl.-Kfm. DDr. K ö n i g, 
Dr. Sc h mi d t, Josef Sc h 1 a ger, lug. L e t
mai e rund Pr e c h t I sowie der Bundesmini
ster für Verkehr Lau sec k e r beteiligten, 
wurde der Gesetzentwurf unter Berücksichtigung 
eines gemeinsamen Abänderungsantrages der Ab
geordneten Ing. Hob 1,· Dipl.-Kfm. DDr .. K ö
n i g und Dr .. S c h m i d t mit Stimmeneinhellig
keit .angenommen. 

Zu den wesentlichen Knderungen des Gesetz
entwurfes wird bemerkt: 

Zu § 1 Abs. 5 Z. 4: 

Die Ausnahme land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe vom Anwendungsbereich des Bundes
gesetzes darf nur hinsichtlich solcher Güter er
folgen, deren Verwendung im Hinblick auf die 
Eigenart dieser Betriebe und deren Zweckhe
stimmung unmittelbar erforderlich ist, wie etwa 
Kunstdünger. Gef:ihrliche Stoffe, die zwar auch 
im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebes befördert werden, die aber nicht ein 
solches unmittelbares spezifisches Erfordernis für 
solche Betriebe bilden, wie etwa Dieselkraftstoffe 
für die Traktoren dieser Betriebe, müssen von 
dieser Ausnahmeregelung jedoch ausgeschlossen 
bleiben. Wäre dies nicht der Fall, so würde durch 
die gegenständliche Ausnahmebestimmung der 
Gleichheitssatz der Bundesverfassung verletzt 
werden, weil hinsichtlich dieser Güter auch an
dere Betriebe eine Ausnahme in gleicher Weise 
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beanspruchen könnten und daher die sachlich 
gerechtfertigte Unterscheidung nicht gegeben 
wäre. 

Zu § 31: 

Wegen der kompetenzrechtlichen Problematik 
wurde im § 31 eine Lösung gewählt, die auf das 
Zollverfahren abstellt und das Grenzeintritts
zollamt verpflichtet, bei während eines Zollver
fahrens auftretenden Bedenken die zur Einleitung 
eines Verfahrens nach § 27 notwendigen Ver
ständigungen durchzuführen. Dadurch wird sei
tens des Zollamtes gegenüber dem Beförderer 
keine sich aus den Bestimmungen des GGSt über 
die Zulässigkeit der Beförderung ergebende be
hördliche Maßnahine gesetzt. 

Zu § 41 Abs. 1 Z. 1 lit. b (Notwendigkeit der 
Zustimmung der Länder zu 'dieser Bestimmung): 

Es erscheint unerläßlich, daß die zur Vollzie
hung des Kraftfahrgesetzes 1967 und der Stra
ßenverkehrsordnung 1960 berufenen Behörden 
auch die ,Vollziehung dieses Gesetzes überneh
men. Da damit hinsichtlich der Bundespolizeibe
hörden eine Zuständigkeit von Bundesbehörden 
in Angelegenheiten des grundsätzlich in mittel
barer Bundesverwaltung zu führenden Kraft
fahrwesens begründet wird, bedarf diese Bestim
mung vor ihrer Kundmachung der Zustimmung 
der Bundesländer, ausgenommen Votarlberg, ge
mäß Artikel 102 Abs. 1 letzter Halbsatz B-VG. 

Zu § 41 Abs. 3: 

Die Kundmachung von Verordnungen nach 
§ 35 Abs. 3 soll auch durch Vorschriftszeichen 
erfolgen können. 

Des weiteren traf der Ausschuß folgende Fest
stellung: 

Seitens der Wirtschaft wurden Bedenken ge
äußert, ob es bis zum Inkrafttreten des Geset-

AlbereI' 
Berichterstatter 

zes (1 Jahr) möglich sein wird, alle in Betradlt 
kommenden gefährlichen Stoffe zu -erfassen und 
daher eine vollständige Mindestmengenverord
nung kundzumachen. Die Wirtschaft befürchtete 
daher, daß dann solche Stoffe, die nicht erfaßt 
werden konnten, mit dem Inkrafttreten des Ge
setzes im Kleinverteilerverkehr nicht mehr beför
dert werden dürfen. Um diesen Bedenken Rech
nung zu tragen, hat der Verkehrsausschuß be
schlossen, im § 2 Abs; 2 in der 1. Zeile das Wort 
"bestimmte" zu streichen. Dadurch besteht die 
Möglichkeit, auch für Arten von Stoffen eine 
aJlgemeine Ausrtahme für den Kleinverteilervet
kehr zu ermöglichen. 

Für Stoffe der Klassen 1 a, 1 b, 1 c, 2 und 7 
wird wegen ihrer besonderen Gefährlichkeit bis 
zum Inkrafttreten des Gesetzes jedenfalls eine 
Verordnung nach § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes er
lassen werden. Für Stoffe anderer Klassen wird 
der Bundesminister für Verkehr ebenfalls bis 
zum Inkrafttreten des Gesetzes eine Verordnung -
erlassen, derzufolge geringfügige, handelsübliche 
bzw. im Kleinverteilerverkehr übliche Mengen 
von den Bestimmungen des n. bis _ VII. Abschnit
tes ausgenommen werden. 

Diese als übergangslösung gedachte Regelung 
soll bis zur Erlassung einer speZ!ifischen Mindest
mengenverordnung gelten. Bei dieser wird unter 
vorrangiger Beachtung des dem Gesetzinnewoh
nenden Sicherheitsaspektes nach geringfügigen 
Mengen, der Notwendigkeit der Verteilerfurik
tion und Ladungsmengenzu differenzieren sein. 

Der Verkehrsausschuß stellt somit den A n
t rag, der Nationalrat wölle dem von der Bun
desregierung vorgelegten Gesetzentwurf (1150 
der Beilagen) mit den a n g es chI 0 s sen e n e n . / . 
Abänderungen die verfassuhgsmäßige Zu
stimmung erteilen. 

Wien, 1979 02 20 

Prechd 
Obmann 
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Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 1150 der Beilagen 

1. Im Titel ist nach dem Wort "Straße" ,ein
zufügen "und über eine Knderung des Kraft
fahrgesetzes 1967 und der Straßenverkehrsord
nung 1960" und die Buchstabenkürzung "GGSt" 
unter Streichung des Bindestriches in Klammern 
zu setzen. 

2. Im § 1 Abs. 5 hat die Z. 4 zu lauten: 

"land- und forstwirtschaftliche Betriebe hinsicht
lich solcher gefährlicher Güter, deren Verwen
dung im Hinblick auf die Eigenart dieser Betriebe 
und deren Zweckbestimmung unmittelbar erfor
derlich ist, sofern die Beförderung im Rahmen 
eines solchen Betriebes erfolgt, und" 

3. Im § 2 Abs. 1 ist der letzte Satz zu streichen. 

4. Im § 2 Abs. 2 ist in der ersten Zeile das 
Wort "bestimm~e" und in der vierten Zeile vor 
dem Wort "Bestimmungen" das Wort "den" zu 
streichen., 

5. Im § 3 Abs. 1 hat der E-inleitungssatz zu 
lauten: 

"Für dieses Bundesgesetz gelten folgende Begriffs
bestimmungen:" 

6. Im § 4 ist die Absatzbezeichnung ,,(1)" und 
der Abs. 2 zu streichen. 

7. Im § 10 ist der Abs. 2 zu streichen. Die 
Abs. 3 und 4 werden nunmehr Abs. 2 und 3. 

8. Im § 12 Abs.' 3 letzter Satz ist nach dem 
Wort "Einzelgenehmigung" ,einzufügen "oder 
dem Typenschein". 

, 9. Im § 22 Abs. 3 Z. 2 ist in der dritten Zeile 
anstelle des Wortes "Obliegenheiten" zu setzen 
"Pflichten". 

10. Im § 24 Abs. 7 hat der 4. Satz zu lauten: 
"Wird eine Begleitung der Beförderungseinheit 
durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
zum Schutz der, Beförderung vor unbefugten 
Eingriffen Dritter vorgeschrieben, so ist dieser 
Bescheid, wenn er vom Bundesminister für Ver
kehr erteilt wird, im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Inneres, wenn er vom Lan
deshauptmann erteilt wird, im Einvernehmen 
mit dem örtlich zuständigen Sicherheitsdirektor 
zu erlassen." 

11. Im § 27 Abs. 3 sind im drittletzten Satz 
die Worte "insoweit solche erforderlich sind", 
zu streichen und anstelle des Beistrichs nach dem 
Wort "anzuordnen" ein Punkt zu setzen. 

12. § 31 hat zu lauten: 

"Einbringen in das Bundesgebiet 

§ 31. (1) Hat das Grenzeintrittszollamt im 
Zuge der Durchführung des Zollverfahrens Be
denken, daß die Beförderungseinheit 

1. bei Beförderungen, auf die das ADR anzu
wenden ist" nicht dem ADR entsprechend 
gekennzeichnet ist, 

2. bei Beförderungen, auf die das ADR nicht 
anzuwenden ist, ni'cht den gemäß § 2 Abs. 1 
in Betracht kommenden Vorschriften ent
sprechend gekennzeichnet ist oder 

3. werden an der Beförderungseinheit oder der 
Ladung offensichtliche Mängel festgestellt, 
die bei Fortsetzung der Beförderung unmit
telbare Gefahren für Personen, Sachen oder 
die Umwelt hervorrufen können, 

so hat es vor der E'ntscheidung über den Zol1-
abfertigungs antrag zu veranlassen, daß ein Ver
fahren nach § 27 durchgeführt wird, es sei denn, 
daß die Beförderungseinheit unverzüglich in das 
Zollausland verbracht wird. 

(2) Werden die nach dem ADR oder nach die
sem Bundesgesetz vorgeschriebenen Begleitpa
piere nicht vorgewiesen, so ist Abs. 1 sinngemäß 
anzuwenden. 

(3) Der Lenker hat dem Grenzeintrittszo11amt 
und dessen Organen auf Verlang,en die Begleit
papiere, Bescheide und Ausrüstungsgegenstände 
zur überprüfung auszuhändigen. § 26 Abs. 2 
gilt sinngemäß." 
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13. Im § 35 Abs. 3 letzter Satz ,ist anstelle des 
Wortes "Landeshauptmänner" zu setzen "Län
der", und anstelle der Worte "deren örtlichen 
Wirkungsbereidl" das Wort "die". 

13 a. Im§ 37 Z. 4 sind die Worte "und geeig
net" zu streichen. 

15. Im § 41 ist dem Abs. 3 nachstehender Satz 
anzufügen: 
"Die Kundmachung von Verordnungen nach § 35 
Abs. 3 kann auch durch entsprechende in der 
Straßenverkehrsordnung 1960 vorgesehene Vor
schriftszeichen erfolgen". 

14. Im § 38 hat der Abs. 3 zu lauten: 16. Im § 42 Abs. 2 ist in der Z. 28 anstelle 
"Durch Verordnung sind unter Berücksichti- der Worte "des § 35, des ADR" zu setzen "der 

gung der Angemessenheit der Leistungen im Hin- gemäß § 2 Abs. 1 in Betracht kommenden Vor
blick auf die Art der Typen, Fahrzeuge,. Teile schriften". 
oder AU$rüstungsgegenstände und der Art der für 17. Im § 46 Abs. 4 ist nach den Worten ,,§ 24 
die Begutachtung erforderlichen Prüfungen und Abs. 7 dritter" einzufügen "und vierter". 
Untersuchungen die näheren Bestimmungen über I 
das Ausmaß der Vergütungen nach Abs. 2 fest- 18. Im § 46 ist der Abs. 5 zu streichen. Die 
zusetzen." Abs. 6 und 7 werden nunmehr Abs. 5 und 6. 
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